
 
 

Hygienekonzept 
Stand: 01.11.2021 

 

1. Allgemeines:  
 

1.1. Das Hygienekonzept sowie der Reinigungs- und Desinfektionsplan sind konsequent einzuhalten. 
Bei Verstößen wird dem Übungsleiter/Teilnehmer das Sporttreiben bis auf weiteres untersagt. 

 

1.2. Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten. 
 

1.3. Auf dem Sportgelände und in den Gebäuden gilt das Abstandsgebot sowie Maskenpflicht bis zur 
Ausübung des tatsächlichen Sports. 

 
2. Hygieneregeln: 
 

2.1. Desinfizieren der Hände vor und nach der Sporteinheit.  
 

2.2. Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 
 

2.3. Unterlassen von Spucken und von Naseputzen im Sportbereich. 
 

2.4. Die Umkleiden sind geöffnet.  

2.5. Die Duschen dürfen genutzt werden. 
 
3. Betreten und Verlassen der Sportstätte 
 

3.1. Die Teilnehmer kommen möglichst pünktlich zur Sporteinheit (max. 5 Minuten früher).  

3.2. An Spieltagen kommen die Mannschaften möglichst geschlossen als Gruppe in die Sportstätte. 
Die Uhrzeit des Betretens ist abhängig vom Beginn des Spiels. 

 

3.3. Alle Teilnehmer verlassen die Sportanlage unmittelbar nach dem Ende der Sporteinheit/des 
Spieltages. 

 
4. Sportbetrieb: 
 

4.1. Der Übungsleiter (die Heimmannschaft) informiert die Teilnehmer über die Maßnahmen und 
Regelungen des Hygienekonzepts. 

 

4.2. Eine Teilnahme am Trainings- und Wettkampf-/Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich 
bei symptomfreiem Gesundheitszustand. Dies ist im Vorwege durch den Übungsleiter zu 
überprüfen/abzufragen.  

 
4.3. Im Vorfeld wird der 3G Status durch die Heimmannschaft kontrolliert. 

 

4.4. Die Übungsleiter desinfizieren vor und nach der Sporteinheit die Kontaktflächen (z.B. Türgriffe, 
Musikanlage, etc.) sowie die vom Verein zur Verfügung gestellten Sportgeräte. Materialien, die 
nicht desinfiziert werden können, dürfen nicht verwendet werden.  

 

4.5. Es dürfen gerne eigene Sportmaterialien (z.B. eine Matte) mitgebracht werden. Für die 
Desinfizierung eigener Sportmaterialien ist jeder selbst verantwortlich. 

 

4.6. In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand einzuhalten. 
 



4.7. Die Anwesenheit der Teilnehmenden ist durch den Übungsleiter (die Heimmannschaft) zu 
dokumentieren. 

 
 

4.8. Im Falle einer Verletzung müssen der Verletzte und auch der Ersthelfer einen Mund-
Nasenschutz tragen. Im Falle einer Wiederbelebung wird der Mund der wiederzubelebenden 
Person mit einem Tuch bedeckt, die Herzdruck-Massage durchgeführt und ggf. auf Beatmung 
verzichtet. 

 


